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N o t r u f e  u n d  B e r e i t s c h a f t s d i e n s t e
Polizei:
Notruf 110
Polizeirevier Müllheim 07631 1788-0
Feuerwehr:
Notruf 112
24-Stunden Rohrreinigungs-Notdienst
Gebr. Förster GmbH 07824 2036
badenova-Störungsnummer 
(24-Stunden) ( Gas) 0800/2767767
EnergieDienst-Störungsnummer
24-Stunden (Strom) 07623/921818
Unfallrettungsdienst und
Krankentransporte 112
Vergiftungs- Informations-
Zentrale 0761 19240

Sozialstation Markgräflerland e.V.
Hauptstr. 147
Müllheim 07631 1777-0

Hospizgruppe 
Markgräflerland 07631 172682

KOBRA - Drogenberatung
Moltkestr. 1, Müllheim 07631 5017

Suchtberatungsstelle
Moltkestr. 1, Müllheim 07631 5015

Familienpflege des Caritasverbandes für den 
Landkreis
Ihre Familie braucht Unterstützung?  0761 8965-451
cv-familienpflege@caritas-bh.de
www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de

Schuldnerberatung des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald
Offene Sprechstunde mittwochs 
von 14.00 - 16.30 Uhr
Stadtstr. 2, Nebengebäude, 4. OG, Raum 439 & 440

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörige Terminvereinbarung 
Tel. 07631-177728 (AB)

Notdienste/Ärzte
Wochenende (Sa. 08.00 - Mo. 08.00 Uhr)
Arzt:
Auskünfte über den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst 116 117
Zahnarzt:
Auskünfte über den zahnärztlichen 
Wochenenddienst 01803 222555-40
Tierarzt:
Auskünfte über den tierärztlichen Notdienst Mark-
gräflerland erfahren Sie unter
 07631  36536
Krankenhaus/ Helios-Klinik
Heliosweg, Müllheim 07631 88-0

Beratungsstelle für
Eltern, Kinder und Jugendliche
Bismarckstr. 3 - 5
79379 Müllheim 0761 2187-2411
Sprechzeiten nach tel. Vereinbarung

Defibrillatoren, Standorte in der Gemeinde:
1.  Cassiopeia Therme im Bademeisterraum
2.   Kurhaus im UG (Wiesen-Geschoss) 
 neben der Garderobe
3.  Feuerwehrgerätehaus Schweighof

Apothekendienste:
23.04. – 30.04.2020

  
Donnerstag, 23. April 2020 
Rats-Apotheke , Lammplatz 11, 
Bad Krozingen, Tel. 07633/3790 

Freitag, 24. April 2020 
Markgrafen-Apotheke, Waldweg 2, 
Badenweiler, Tel. 07632/376 

Samstag, 25. April 2020 
Apotheke am Bahnhof, Bahnhofstr. 6, Bad 
Krozingen, Tel. 07633/4747 

Sonntag, 26. April 2020 
Linden-Apotheke, Breitenweg 10a, Buggingen, 
Tel. 07631/3978  

Montag, 27. April 2020 
Flora-Apotheke, Hauptstr. 123, 
Müllheim, Tel. 07631/36340 

Dienstag, 28. April 2020 
Schwarzwald-Apotheke, St.-Ulrich-Str. 2, 
Bad Krozingen, Tel. 07633/4105 

Mittwoch, 29. April 2020 
Apotheke am Schillerplatz, Werderstr. 23, 
Müllheim, Tel. 07631/12775 

Donnerstag, 30. April 2020 
Bad Apotheke, Bahnhofstr. 23, 
Bad Krozingen, Tel. 07633/92840 

G e m e i n d e v e r w a l t u n g
Rathaus Badenweiler
Luisenstraße 5
Zentrale 07632/ 72-0
Fax 07632/72-169
rathaus@gemeinde-badenweiler.de
https://www.gemeinde-badenweiler.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag  8.30 -12.30 Uhr
Montag  14.00 -16.00 Uhr
Mittwoch  14.00 -17.00 Uhr

Bürgermeister
Vincenz Wissler  72-121

Sekretariat
Jasmin Senft 72-121

Hauptamt
Amtsleiter Florian Renkert 72-120
Monika Sundrup 72-123
Soziales/Renten
Jutta Foerster  72-125
Sandra Petalotis 72-124

Öffnungszeiten Sozialamt:
Montag - Freitag 08.30 - 12.30 Uhr
Mittwoch 14.00 - 17.00 Uhr

Ordnungs- /Einwohnerwesen 
und Standesamt
Anja Bee 72-111
Annette Heß 72-112

Bauamt
Amtsleiter Michael Lacher  72-136
Christine Stankovic 72-134
Philipp Risch 72-135

Rechnungsamt
Petra Weber 72-127
Sabrina Senft 72-128
Gemeindekasse
Laura Gugel 72-129 
Steuern
Fritz Mack  72-126
Svetlana Schlozer 72-119

Außerhalb der Dienstzeiten/privat
Bürgermeister
Vincenz Wissler  015150755439
1.Bürgermeisterstellvertreter
Hans-Dieter Paul  07632/5885
2.Bürgermeisterstellvertreter
Christian Baltes 07632/82480 

Wassermeister
Reiner Schwaab/Michael Schwab
Andreas Paul 0171/1966588

Kindertageseinrichtungen
Kindergarten Badenweiler
Oberer Kirchweg 29  07632/378

Kindergarten Schweighof
Klemmbachstr. 34/1  07632/5411

Schule 
René-Schickele-Schule
Weilertalstraße 46  07632/6424

Ortsverwaltungen
Lipburg/Sehringen
Ortsvorsteher: Dr. Michael Bachmann
Ernst-Scheffelt-Str. 18/1 07632/282
Sprechzeiten: 
Dienstag 19.00 – 19.45 Uhr
privat: Ob dem Felsen 3  07632/ 823305
Mobiltelefon 0170/9678699

Schweighof
Ortsvorsteher: Dirk Beckert
Klemmbachstr. 50 07632/315 
Sprechzeiten: 
Dienstag 18.00 – 19.00 Uhr
privat: Guggmühleweg 4  07632/ 6306

Förster
Jörg Pflüger
Mobiltelefon 0162/2550703
E-Mail:  joerg.pflueger@lkbh.de

Sport- und Freizeitbad Badenweiler
Weilertalstr. 72, 79410 Badenweiler
 07632/1581
Badenweiler Thermen und Touristik GmbH
Tourist-Information 07632/799-300
Cassiopeia Therme 07632/799-200

R e d a k t i o n s s c h l u s s

Immer freitags um 12.00 Uhr 
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Wirtschaftsministerium und Sozialministerium veröffentlichen gemeinsame Richtlinie für den  
Einzelhandel 
Ministerin Hoffmeister-Kraut: „Damit geben wir den Betrieben eine wichtige Hilfestellung und Orientierung, unter welchen 
Voraussetzungen eine Öffnung wieder möglich ist“ 
Minister Manne Lucha: „Der Gesundheitsschutz muss weiter absolut im Vordergrund stehen“ 
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und das Ministerium für Soziales und Integration haben auf Basis der inner-
halb der Landesregierung erfolgten Abstimmungen eine gemeinsame Richtlinie zu den Voraussetzungen der Öffnung im Einzelhandel 
veröffentlicht. Mit dieser Richtlinie wird in Form einer Checkliste konkretisiert, welche Hygieneregeln von Geschäften des Einzelhandels 
einzuhalten sind. Zudem enthält die Richtlinie Vorgaben, nach welchen Regeln die Verkaufsfläche von 800 qm zu berechnen ist, bis zu 
der Geschäfte des Einzelhandels wieder öffnen dürfen. 

„Mit dieser Regelung haben die Verkaufsstellen des Einzelhandels einheitliche und klare Vorgaben an der Hand, wie die verschiede-
nen Vorgaben des Arbeitsschutzes und des Infektionsschutzes, insbesondere aufgrund der Corona-Verordnung, erfüllt werden können. 
Damit geben wir den Betrieben eine wichtige Hilfestellung und Orientierung, unter welchen Voraussetzungen eine Öffnung wieder 
möglich ist“, so Ministerin Dr. Hoffmeister-Kraut. „Auch für die Frage der Berechnung der Verkaufsfläche gibt es eine klare Regelung: 
Abtrennungen und Teilöffnungen von Verkaufsflächen sind nicht zugelassen.“ 

Sozialminister Manne Lucha erklärte: „Der Gesundheitsschutz, die strikte Einhaltung der Hygiene-Etikette und fürsorgliches Abstandhal-
ten stehen für uns nach wie vor absolut im Vordergrund. Nur auf diesem Weg kann es uns gelingen, die Ausbreitung des Virus abzubrem-
sen und eine zweite Welle zu verhindern. Also gilt es jetzt eine Sogwirkung in die Innenstädte und Shoppingcenter effektiv zu vermei-
den. Bei diesem ersten Schritt zu einer vollständigen Verkaufsöffnung haben wir uns deshalb für eine vorsichtige Variante entschieden. 
Wir werden die Wirksamkeit der bisherigen und der neuen Regeln genau beobachten und regelmäßig prüfen, ob die Infektionsschutz-
konzepte sowie Abstands- und Hygieneregeln der Unternehmen funktionieren.“ 

„Wir werden alles tun, damit die jetzt noch beschränkten Branchen und Bereiche nicht länger als nötig ihre Geschäfte und Einrichtungen 
geschlossen halten müssen. Umso wichtiger ist es jetzt, dass alle die Hygiene- und Abstandsregeln konsequent und sorgfältig befolgen, 
damit es zu keinem erneuten Anstieg der Infektionszahlen kommt. Wenn uns dies erfolgreich gelingt, können wir hoffentlich schon bald 
über weitergehende Öffnungen nachdenken“, so Hoffmeister-Kraut. 

Für ein gutes Miteinander! 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
im Interesse eines guten Miteinanders und schönen Aufenthaltes in unserer Gemeinde möchten wir auf die Einhaltung unserer Ruhezei-
ten hinweisen.  
  
Bitte beachten Sie: 
 
•	 Allgemeine Ruhezeiten von 22.00 – 08.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr (in der Zeit vom 01.11. – 28.02. ist die Mittagsruhezeit  

auf 13.00 – 14.00 Uhr beschränkt)  

•	 Ruhezeiten für mechanische Haus- und Gartenarbeiten
 - in der Gesamtgemeinde von 20.00 – 08.00 Uhr 
 - im Gemeindegebiet Badenweiler und im Ortsteil Schweighof von 13.00 – 15.00 Uhr (vom 01.11. – 28.02. von 13.00 – 14.00 Uhr) 
 - im Ortsteil Lipburg-Sehringen ganzjährig von 13.00 – 14.00 Uhr

•	 Genehmigungserfordernis für Bauarbeiten in der Lärmschutzzone 
 
Wir bitten im Interesse der Einwohner und Gäste um Einhaltung der vorgenannten Regelungen. 

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen 
  
Ihre Gemeindeverwaltung Badenweiler 

R a t h a u s  I n f o r m a t i o n e n
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Kartierungen der Vegetation 
In unserer Gemeinde werden 2020 Kartie-
rungen der Vegetation durchgeführt. Die 
Kartierungen werden ab April bis Ende No-
vember 2020 stattfinden. Die Kartierungen 
finden auf wenigen Stichprobenflächen im 
Außenbereich unserer Gemeinde statt. 

Eine Zuordnung von Ergebnissen zu Grund-
stückseigentümern oder Bewirtschaftern 
findet bei der Erfassung und Auswertung 
der Kartierungen nicht statt. Es werden auch 
keine dauerhaften Markierungen auf der 
Fläche vorgenommen. Die Untersuchungen 
erfolgen im Auftrag der LUBW Landesanstalt 
für Umwelt Baden-Württemberg. 

Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den 
Kartierern als Beauftragten der LUBW 
grundsätzlich erlaubt, Grundstücke 
ohne vorherige Anmeldung zu betreten 
(§ 52 NatSchG). 

Die Kartierenden sind in der Regel alleine im 
Gelände unterwegs, der gebotene Mindest-
abstand wird eingehalten, so dass bei der 
Kartierung die derzeit geltenden Vorgaben 
zur Kontaktbeschränkung zur Eindämmung 
der Ausbreitung des Corona-Virus eingehal-
ten werden. 
  
Ihre Gemeindeverwaltung  

Auf ein Wort mit dem  
Bürgermeister -  
Telefonsprechstunde - 
Bürgermeister Vincenz Wissler ist es ein 
persönliches Anliegen, für die Bürgerin-
nen und Bürger der Gemeinde Baden-
weiler stets ein offenes Ohr zu haben. 
Alle Anliegen der Bürger werden ernst 
genommen! Aus diesem Grund steht 
Ihnen Herr Wissler für gemeinsame Ge-
spräche - in Zeiten von Corona - telefo-
nisch weiterhin gerne zur Verfügung.  
  
Die regelmäßig stattfindenden Sprech-
stunden werden im amtlichen Mittei-
lungsblatt „Badenweiler aktuell“ veröf-
fentlicht.  
  
Die nächste telefonische Sprechstunde 
des Bürgermeisters findet am  
  

Mittwoch, 29. April 2020, 
von 15.00 – 17.00 Uhr 

  
statt.  
  
Zur Terminkoordination setzten Sie sich 
bitte rechtzeitig vor dem Sprechtag mit 
dem Sekretariat des Bürgermeisters, 
Frau Senft, unter der Tel.Nr.: 07632 / 72-
121 in Verbindung.  

Die Gemeinde Badenweiler trauert um Herrn 

Irmfried Brendel 
1922 - 2020 

Er war ein großer Förderer und Gönner der Gemeinde Badenweiler, sein Tod erfüllt 
uns mit tiefer Trauer. 
  
In Anerkennung seines besonderen Engagements um die Renovierung des Inhalato-
riums Badenweiler wurde der Verstorbene 2017 mit der ersten Badenweiler Bürger-
medaille ausgezeichnet. Mit weiteren großzügigen Spenden trug er zur Verbesserung 
der Ortsbildgestaltung in Sehringen bei. 
  
Die Erinnerung an ihn wird stets auch mit Dank verbunden bleiben. 
  
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie. 

Für die Verwaltung und den Gemeinderat:

Vincenz Wissler  
Bürgermeister 

Restaurants in Badenweiler  
Aufgrund der aktuellen Lage bieten folgende Betriebe Ihre Speisen zur Abholung an:

•	 Landgasthof Grüner Baum, Sehringer Str. 19, 79410 Badenweiler-Sehringen 
- Auf telefonische Bestellung -  
Telefon: +49 7632 7569385, E-Mail: info@gruener-baum-sehringen.de 
http://gruener-baum-sehringen.de/ 

 
•	 Kaffee Gerwig, Luisenstr. 15, 79410 Badenweiler 

Konditorei täglich geöffnet ab 7. April 2020 von 13.00 - 16.00 Uhr 
Telefon: +49 7632 279, E-Mail: cafe.gerwig@gmail.com  
https://www.cafe-gerwig.de/ 

 
•	 Feriencampingplatz, Weilertalstr. 73, 79410 Badenweiler 

frische Flammkuchen aus dem Holzofen jeden Mittwoch und Samstag ab 18 Uhr 
nach telefonischer Bestellung Tel. 076321550 - Mail: info@flammenkuechle.de -  
www.flammenkuechle.de 

 
•	 Metzgerei Georg Hofmann, Weilertalstraße 51, 79410 Badenweiler 

Die Metzgerei bietet einen Bringservice an. Mittagessen kann ebenfalls bestellt 
werden.  
Tel. 07632/286, Fax: 07632/891993 

 
•	 Eiscafé Vulcano, Luisenstr. 7, 79410 Badenweiler  

Tel. 07632/4764019
 
Sind auch Sie Betreiber eines örtlichen Restaurants/Hotels und bieten Ihre Speisen zur 
Abholung an? 

Dann dürfen Sie sich gerne mit uns telefonisch unter 07632/72-121 oder per E-Mail: 
rathaus@gemeinde-badenweiler.de in Verbindung setzen. Die Information wird im Mit-
teilungsblatt „Badenweiler aktuell“ und auf der Homepage der Gemeinde Badenweiler 
veröffentlicht. 

#GemeinsamGegenCorona 
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Corona-Update des Bürgermeisters
(Stand 21.04.2020) 

  

Liebe Bürgerinnen,  
liebe Bürger,  
der Krisenstab der Gemeinde Badenweiler wird täglich über aktu-
elle Zahlen unterrichtet. Die Zahl der am Coronavirus erkrankten 
Menschen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald liegt bei 1007 
und der Stadt Freiburg bei 928 (Stand 21.04.2020). Seit letzer Woche 
werden die Fallzahlen in den einzelnen Gemeinden dargestellt und 
wöchentlich aktualisiert, die Übersicht finden Sie auf unserer Home-
page (www.gemeinde.badenweiler.de). 
  
Bund und Länder haben sich am vergangenen Mittwoch darauf 
verständigt, die Corona-Maßnahmen schrittweise anzupassen. Das 
Wichtigste nun hier für Sie im Überblick: 
  
Die bisher geltenden Kontaktbeschränkungen bleiben weiterhin 
bis mindestens 03. Mai 2020 bestehen. Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann äußerte sich diesbezüglich, dass auf Sicht gefahren 
wird, weil es solch eine Pandemie noch nie gab. Er warnte vor ei-
ner zweiten Infektionswelle. Nur mit einem schrittweisen Vorgehen 
habe der Staat die Möglichkeit, den Verlauf der Pandemie zu steuern 
und gegebenenfalls das Vorgehen zu korrigieren. Deshalb werde 
man sich langsam vortasten und das Handeln immer wieder aufs 
Neue überprüfen. Hier nun die wesentlichen weiteren Punkte in ei-
ner kurzen Zusammenfassung: 
  
•	 Die wichtigste Maßnahme auch in der kommenden Zeit bleibt 

es, Abstand zu halten. Deshalb bleibt es weiter entscheidend, 
dass Bürgerinnen und Bürger in der Öffentlichkeit einen Min-
destabstand von 1,5 Metern einhalten und sich dort nur allei-
ne, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder 
im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten. 
Dies gilt weiterhin verbindlich und Verstöße gegen diese Kon-
taktbeschränkungen werden entsprechend von den Ordnungs-
behörden sanktioniert. 

•	 Unter strengen Hygiene-Auflagen dürfen alle Geschäfte bis zu 
800 qm Verkaufsfläche, sowie unabhängig von der Verkaufs-
fläche Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen seit 
Montag, 20.04.2020 wieder geöffnet haben.  

Einschränkung gibt es auch bei zahnärztlichen Behandlungen.  
Bei der zahnärztlichen Versorgung von Patientinnen und Patienten 
in den Fachgebieten 

1. Oralchirurgie, 

2. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und 

3. Kieferorthopädie 

dürfen nur akute Erkrankungen oder Schmerzzustände (Notfälle) 
behandelt werden. 

Unter den Dienstleistungsbetrieben, bei denen eine körperliche 
Nähe unabdingbar ist, sollen sich zunächst Friseurbetriebe darauf 
vorbereiten, unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts 
und zur Vermeidung von Warteschlangen sowie unter Nutzung von 
persönlicher Schutzausrüstung den Betrieb ab dem 4. Mai 2020 wie-
der aufzunehmen. 

Die aktuellen Auslegungshinweise des Wirtschaftsministeriums zu  
§ 4 CoronaVO finden Sie auf unserer Homepage 
(www.gemeinde.badenweiler.de)  

•	 Großveranstaltungen sind bis zum 31.08.2020 untersagt. Die 
Höhe der Personenzahl legen die Bundesländer selbst fest und 
ist noch nicht bekannt 

•	 Schulen sollen ab dem 04. Mai 2020 schrittweise wieder öffnen. 
Vorrangig die Abschlussklassen. Ein entsprechendes Schreiben 
der Kultusministerin Dr. Eisenmann befindet sich auf der Home-
page der Gemeinde. KITAs bleiben weiterhin geschlossen. Not-
gruppen bleiben wie bisher bestehen. Neu ist, dass nicht nur 
Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten, 
Anspruch auf Notbetreuung haben, sondern grundsätzlich Kin-
der, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der 
Alleinerziehende eine außerhalb der Wohnung berufliche prä-
senzpflichtige Tätigkeit wahrnehmen und für ihren Arbeitgeber 
dort als unabkömmlich gelten. Die bisherigen Kriterien für die 
Notfallbetreuung gelten weiterhin.  

•	 Zusammenkünfte, Veranstaltungen und Gottesdienste finden 
vorerst weiterhin nicht statt 

•	 Für vulnerable Gruppen und insbesondere für Pflegeheime, 
Senioren- und Behinderteneinrichtungen müssen nach den je-
weiligen lokalen Gegebenheiten und in den jeweiligen Instituti-
onen besondere Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

•	 Um eine weiträumige Ausbreitung des Virus möglichst zu ver-
hindern, bleiben Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, gene-
rell auf private Reisen und Besuche -auch von Verwandten- zu 
verzichten. Das gilt auch im Inland und für überregionale tage-
stouristische Ausflüge. 

•	 Die Landesregierung hat am 21.04.2020 beschlossen, dass es ab 
dem 27. April 2020 Pflicht ist beim Einkaufen und im öffentli-
chen Nahverkehr eine Maske zu tragen. 

•	 Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten beraten am 
30.04.2020 erneut über das weitere Vorgehen 

Nachbarschaftshilfe während der  
Corona-Pandemie: 
Sie kennen eine Person/Personenkreis aus Badenweiler, Lip-
burg-Sehringen oder Schweighof die Hilfe benötigt oder befin-
den sich selbst in einer Notlage? Dann dürfen Sie sich gerne di-
rekt an unten stehende Personen wenden. 
  
Felix Odebrecht:  0176 70 62 68 18 
Jakob Brändlin:  0157 55 96 08 02 
Johannes Goetschin:  0157 81 71 27 15 
Thierry Grün:  07632 6099925 
Anna Grether:  0157 80 79 54 28 
Raphael Hafner:  0157 73 68 62 01 
Stephen Spanjer:  0160 6131569 
Felix Keller:  0176 24 43 88 16 
  
Die Ehrenamtlichen bieten in dieser herausfordernden Zeit ihre 
Unterstützung an, die aufgrund ihres Alters, Immunsystems oder 
Gesundheitszustandes besser zu Hause bleiben sollten. 
  
In Badenweiler, Lipburg-Sehringen und Schweighof stehen wir in 
schwierigen Zeiten zusammen - Gemeinsam gegen Corona! 
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Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald stellt den Gemeinden nun die Fallzahlen pro 
Gemeinde im Landkreis zur Verfügung. Die Zahlen zeigen die Fallzahlen gesamt / genese-
ne Personen pro Gemeinde. Diese Übersicht finden Sie ebenfalls auf der Gemeinde Home-
page. Die Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ALB) hat verschiedene 
Grünschnittsammelstellen seit Montag, 20. April wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten ent-
sprechen überwiegend denen vor der Schließung der Einrichtungen. Aufgrund der Perso-
nalsituation müssen jedoch die Öffnungstage in einigen Einrichtungen reduziert werden. 
Die geänderten Öffnungszeiten sind unter www.breisgau-hochschwarzwald.de/alb unter 
der Rubrik „Entsorgungseinrichtungen“ oder in der App der ALB zu finden. Dort werden die 
aktuellen Informationen eingestellt. 
  
Ich möchte Sie weiterhin darauf aufmerksam machen, dass Sie in unserer Gemeinde einen 
Teil des gastronomischen Angebots nutzen können. Die Informationen, welche Betriebe ihre 
Speisen zur Abholung anbieten, können Sie hier im Mitteilungsblatt oder auf der Homepage 
der Gemeinde Badenweiler (www.gemeinde-badenweiler.de) entnehmen.  
  
Sie kennen eine Person/Personenkreis aus Badenweiler, Lipburg-Sehringen oder Schweighof, 
die Hilfe benötigt oder befinden sich selbst in einer Notlage? Dann dürfen Sie sich gerne di-
rekt an die Ehrenamtlichen der Nachbarschaftshilfe wenden. Die Kontaktdaten hierzu finden 
Sie ebenfalls hier im Mitteilungsblatt oder auf unserer Homepage.  
  
Die Handlungsanweisung für betroffene Betriebe in der Gemeinde für die Vorgehensweise 
der Herabsetzung von Vorauszahlungen und Stundungen wegen des Coronavirus finden Sie 
zum Download auf unserer Homepage. Da die Maßnahmen verlängert wurden, wird die Kur-
taxeaussetzung auch entsprechend verlängert.  
  
Auch wenn die vergangenen Wochen für uns alle nicht einfach waren, müssen wir positiv 
nach vorne schauen. Lassen Sie uns alles dafür tun, gestärkt aus der Corona-Krise hervorge-
hen zu können. Freuen wir uns auf die Zeit danach. Gemeinsam schaffen wir es!  
  
Bei unserer Gemeinsamen Aktion „Alltagshelden“ haben sich über 600 Menschen gemeldet, 
ein toller Erfolg! 

Vielen Dank an alle Beteiligten.  
  
Bleiben Sie gesund! 
  
Ihr Bürgermeister 
  
Vincenz Wissler  
#GemeinsamGegenCorona 

  

A b f a l l - Ve r w e r t u n g

Graue Tonne:
(Restmüll) 29. April 2020 
 
Papiertonne: 29. April 2020 
  
Gelber Sack: 29. April 2020 
 
Biotonne: 06. Mai 2020
 
Nähere Informationen zu Abfallfragen fin-
den Sie auf der Homepage 
www.breisgau-hochschwarzwald.de 

 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
- Abfallwirtschaft  

Grünschnittabgabe im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald seit 
20. April wieder möglich 
Die Abfallwirtschaft Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald (ALB) hat ver-
schiedene Grünschnittsammelstellen seit 
Montag, 20. April wieder geöffnet. Die 
Öffnungszeiten entsprechen überwie-
gend denen vor der Schließung der Ein-
richtungen. Aufgrund der Personalsitua-
tion müssen jedoch die Öffnungstage in 
einigen Einrichtungen reduziert werden. 
Die geänderten Öffnungszeiten sind unter  
www.breisgau-hochschwarzwald.de/alb 
unter der Rubrik „Entsorgungseinrichtun-
gen“ oder in der App der ALB zu finden Dort 
werden die aktuellen Informationen einge-
stellt. 

Folgende Hinweise sind von allen Bürgern, 
die Grünschnitt bringen, zu beachten: die 
Besuche der Sammelstellen sind auf das not-
wendige Minimum zu beschränken und die 
Anlieferung darf maximal zu zweit erfolgen. 
Das Personal der ALB kann beim Entladen 
nicht helfen. Die Anzahl der gleichzeitigen 
Anlieferer ist je nach Größe der Grünschnitt-
sammelstelle begrenzt. Es ist daher mit 
Wartezeiten zu rechnen, während derer das 
Auto nicht verlassen werden darf. Sollten 
sich Rückstaus bis auf befahrene Straßen 
bilden, werden die Anlieferer gebeten, den 
Grünschnitt zu einem späteren Zeitpunkt 
zu bringen. Die Hygiene- und Abstands-
regeln sind unbedingt einzuhalten. In der 
ersten Öffnungswoche wird ausschließlich 
Grünschnitt angenommen. Die Entsorgung 
von Wertstoffen und sonstigen Abfällen ist 
derzeit noch nicht möglich. 

Die Wasserhärte  
der Gemeinde Badenweiler und für alle Ortsteile beträgt 12° d.H. dies entspricht  
2,1 mmol/l Gesamthärte. Dieser Wert wurde am 20.04.2020 gemessen.  
  
Die Härtegrade sind folgenden Bereichen zuzuordnen: 
 
Härtebereich 1   (weich) 0 bis 7 °dH bis 1,3  mmol/l 
Härtebereich 2   (mittel) 8 bis 14 °dH    1,3-2,5  mmol/l 
Härtebereich 3   (hart) 15 bis 21 °dH 2,5-3,8 mmol/l 
Härtebereich 4   (sehr hart) 22 bis   29 °dH    über 3,8 mmol/l 
  
Ein Grad dH entspricht 0,179 mmol/l. 

BLÄTTERN SIE ONLINE! 
www.myeblättle.de
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Katholische Kirchengemeinde 
St. Peter, Badenweiler
Amtsgartenweg 1, 
Tel.: 07632-823829-0 - FAX: -11 
pfarramt.badenweiler@se-markgraeflerland.de
Homepage: www.se-markgraeflerland.de 
  
Liebe Mitchristen, 
nach aktuellem Stand sind in unseren Kir-
chen noch immer keine Gottesdienste 
möglich. Wohl aber sind sie geöffnet für das 
persönliche Gebet. Und weiterhin liegen Im-
pulse zum jeweiligen Sonntag auf.

•	 Wir sammeln weiterhin in den Pfarrkir-
chen Spenden für die Tafel. Die Tafelläden 
haben zurzeit große Probleme, an Lebens-
mittel zu kommen. In dieser Zeit trifft es 
die Menschen in schwierigen Lebensla-
gen besonders hart.

•	 Die Pfarrbüros in Müllheim und Neuen-
burg sind die ganze Woche (abwechselnd) 
besetzt und von 10.00 – 14.00 Uhr durch-
gehend telefonisch erreichbar, ebenso ist 
das Seelsorgeteam erreichbar (Telefon-
nummern stehen in den Schaukästen, Ge-
meindeblättern, auf der Homepage).

 
Auch auf unserer Homepage finden Sie je-
weils aktuelle Impulse zu den Sonntagen, an 
denen noch kein Gottesdienst möglich ist... 
  
„Wo finde ich noch einen Ort zum Trauern?“ 
– so fragte eine junge Frau bei ihrem Besuch 
in einer Citykirche. Diese Kirche setzt in ih-
rem Konzept darauf, eher Raum zu bieten 
und zu eröffnen, als den Kirchenraum mit 
Predigt und „offizieller“ Verkündigung zu 
füllen. Wer braucht solchen Raum? – Das 
Faktum des Todes bringt uns schmerzlich 
mit dem Ende unserer Möglichkeiten in 
Berührung. Wir können vieles tun und ma-
chen, auch für andere, aber irgendwann ist 
Schluss damit. Unsere Möglichkeiten sind 
aufgebraucht. Da bleibt nur noch zu trauern, 

loszulassen, sich hinzugeben. Die oben er-
wähnte Citykirche gibt dafür bewusst Raum. 
  
„Wo finde ich einen Raum zum Trauern?“ 
Die Sonntage nach Ostern führen uns in 
den Biblischen Texten in solch einen Raum 
der Trauer. Es ist eine – die erste Kirche: die 
Gemeinschaft der Jüngerinnen und Jünger 
Jesu. Sie suchen Gemeinschaft, Verständnis 
beieinander und lassen die Welt, die sich 
trotz ihrer Erfahrung von der Endlichkeit 
weiterdreht, außen vor. Die Türen sind ver-
schlossen. Und dann geschieht etwas Un-
geahntes. Jesus erscheint – mittendrin! Der 
Todgeglaubte lebt! Möglichkeiten eröffnen 
sich. Der Tod ist nicht das Ende alles Mögli-
chen, sondern der Beginn von etwas Neu-
em. Der Raum unseres menschlich-irdischen 
Erlebens wird aufgesprengt, eine neue Di-
mension tut sich auf. Der Zweifel am Sinn 
des Lebens in der Berührung mit Tod und 
Endlichkeit verwandelt sich in Freude – am 
Leben und an Gottes Möglichkeiten jenseits 
der Todesgrenze. 
  
Die offenen Kirchen sind Orte zum Trauern; 
aber zugleich Orte, die die Erinnerungen an 
die Möglichkeiten Gottes und des Glaubens 
an ihn für uns wachhält bis heute. Besuchen 
Sie die Kirchen und bringen Sie alles vor 
Gott, was Sie in diesen Tagen und Wochen 
bedrückt – und wie es Evangelium des letz-
ten Sonntages heißt: „Selig sind, die nicht 
sehen und doch glauben“ (Joh 20, 19 – 31). 
  
•	 Seelsorgerinnen und Seelsorger sind für 

Sie erreichbar und stehen für Gespräche 
zur Verfügung: 

•	 Pfarrer Dieter Maier Tel: 0160 94979296 
Mail: dieter.maier@se-markgraeflerland.de

•	 Vikar Norbert Nutsugan Tel: 07631 181414 
Mail: norbert.nutsugan@se-markgraefler-
land.de

•	 Pfarrer i.R. Franz Kreutler Tel: 07631 
1835340  Mail: franz.kreutler@online.de

•	 Cäcilia Zalfen Tel: 0176 1 1814 13  
Mail: caecilia.zalfen@se-markgraeflerland.de 

•	 Cornelia Reisch Tel: 0159 04388782 
Mail: cornelia.reisch@se-markgraeflerland.de

•	 Ulrike Spranger Tel: 0159 04655809 
Mail: ulrike.spranger@se-markgraeflerland.de

 

Evangelisches Pfarramt 
Blauenstr. 3 
79410 Badenweiler  
badenweiler@kbz.ekiba.de 
  
Gemeindepfarrer: Dietmar Bader 
Kur- und Klinikseelsorge: 
Telse Jungjohann-Bader 
Telefon: 07632 823512 

Derzeit ist noch nicht absehbar, ab wann 
wieder öffentliche Gottesdienste erlaubt 
sein werden. Vor dem 3. Mai 2020 wird es je-
denfalls keine Lockerungen der derzeitigen 
Einschränkungen wegen Covid 19 geben. 

Aber: Die Pauluskirche ist weiterhin tags-
über zur persönlichen Einkehr und zum Be-
ten geöffnet und wir werden weiterhin im 
Kirchenraum eine Ausstellung aufgebaut 
haben. Zu den offiziellen Pfarrbürozeiten 
ist auch die Leihbücherei im Gemeindehaus 
offen. Und wir sind telefonisch ansprech-
bar. Wenn Sie nicht gleich beim ersten Mal 
jemand erreichen, sprechen Sie bitten eine 
kurze Nachricht auf den Anrufbeantworter. 
Wir rufen Sie dann zurück! 

Wie es mit ‚Großveranstaltungen‘ wie Kon-
firmation, Jubelkonfirmation oder dem öku-
menischen Gemeindefest im Frühsommer 
aussehen wird, können wir noch nicht sa-
gen. Sobald wir Näheres wissen, werden wir 
Sie informieren! 

Wir wünschen Ihnen allen jedenfalls eine 
hoffnungsvolle und gesegnete Osterzeit. 
Bleiben Sie behütet! 

K i r c h l i c h e  N a c h r i c h t e n

B a d e n w e i l e r  T h e r m e n  To u r i s t i k

Gemeinde Badenweiler und BTT gegen CORONA:  
www.wirhaltenzusammen-bw.de 
Die neue, zentrale Plattform www.wirhaltenzusammen-bw.de ergänzt die Inhalte unse-
rer Webseite www.badenweiler.de um aktuelle und wichtige „Corona-Informationen“ wie 
Einkaufsmöglichkeiten, Nachbarschaftshilfe, Gesundheits- und Sportangebote etc. Alles 
Wissenswerte aus unserem Ort steht dann dort auf einer eigenen Badenweiler-Infoseite:  
www.wirhaltenzusammen-bw.de/ort/b/badenweiler# 

Wir rufen alle Leistungsträger wie Gastgeber, Gastronomen, Einzelhändler, Gesundheitsan-
bieter und weitere Interessierte auf, diese Möglichkeit für sich zu nutzen! 
Diese Informationen sind gewünscht und können eingetragen werden:
•	 Veranstaltungen finden nicht statt – Welche digitalen und interaktiven Angebote gibt es im Ort/ in der Stadt?
•	 Restaurants sind geschlossen – Werden Abhol- / oder Lieferservice angeboten?
•	 Läden und Shops sind geschlossen – Bieten sie einen Lieferservice oder Onlinebestellungen an?
•	 Hotels sind geschlossen – Werden Zimmer für Home Office angeboten?
•	 u.v.m.
Falls Sie Ihren bestehenden Eintrag erweitern möchten oder einen neuen Eintrag wünschen, wenden Sie sich bitte an die Badenweiler Ther-
men und Touristik, Frau Martina Weiß, Tel. 07631/799 730, Mail btt.weiss@badenweiler.de 
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Volkshochschule Markgräflerland/Jugendkunstschule Markgräflerland 
Gerbergasse 8, 79379 Müllheim, Tel. 07631/16686, Fax 07631/16499 
E-Mail: info@vhs-markgraeflerland.de, Internet:  www.vhs-markgraeflerland.de  

Bürozeiten: 
Montag 9.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr 
  
Die Vhs Markgräflerland muss Ihren Kursbetrieb weiterhin bis 03.05.2020 aufgrund der Verordnung zur Bekämpfung des Corona Virus unterbre-
chen, so dass derzeit keine Präsenzkurse stattfinden können. Die Vhs Geschäftsstelle arbeitet aber weiter und ist telefonisch unter 07631/16686 
Montag, Dienstag, Donnerstag von 9:00-12:00 Uhr und Donnerstag von 14:00-16:00 Uhr oder per E-Mail info@vhs-markgraeflerland.de erreich-
bar. Darüber hinaus bietet die Vhs eine Reihe von Kursvideos in den Fachbereichen, Italienisch, Fitness und Yoga für Zuhause an. Die Kursvi-
deos sind auf der Homepage unter www.vhs-markgraeflerland.de abrufbar und das kostenfreie Angebot wird kontinuierlich erweitert. 

GEMISCHTER CHOR 
SCHWEIGHOF e.V. 
Bis voraussichtlich Ende Mai können leider 
keine Chorproben stattfinden. 

(Volker Laue, 1. Vorsitzender) 
  
 

DRK-Kreisverband organsiert 
Einkaufsservice für Menschen 
Hilfe für Menschen in Corona bedingter 
Quarantäne und Risikogruppen 
Der DRK-Kreisverband Müllheim e.V. organi-
siert in Zusammenarbeit mit der Firma Hie-
ber’s Frischecenter einen Einkaufsservice für 
Menschen, die im Zusammenhang mit dem 
Corona-Virus unter häuslicher Quarantäne 
stehen. Dieser kann auch von chronisch 
kranken und gesundheitlich vorbelasteten 
Menschen, sowie Senioren in Anspruch ge-
nommen werden. Mitarbeiter/innen des 
DRK-Kreisverbandes nehmen Bestellungen 
immer montags und mittwochs zwischen 
13:00 und 16:00 Uhr unter der Telefonnum-
mer 07631/1805-14 und via E-Mail über 
einkaufsservice@drk-muellheim.de entge-
gen. Auch eine Online-Bestellung über die 
folgende Website ist möglich: www.hie-
ber-akademie.de/einkaufsliste/ . 

Ehrenamtlichen Fahrer/innen des DRK lie-
fern die Waren immer mittwochs und frei-
tags aus. Die Bezahlung der Waren erfolgt 
dann bei der Übergabe, bargeldlos und mit 
einem mobilen Kartenlesegerät. Das DRK lie-
fert die Ware vor der Haus- oder Wohnungs-
türe ab. Bei Menschen, die sich auf Grund 
einer Corona-Erkrankung in Quarantäne 
befinden oder wegen Kontakt mit Personen, 
die an Corona erkrankt sind, die Wohnung 
nicht verlassen können, geht das DRK in 
Vorleistung. Dabei warten die Ehrenamtli-
chen – in angemessenem Abstand – bis die 
Einkäufe von der Person angenommen wur-
den. Das Angebot steht allen Menschen im 
Gebiet des DRK-Kreisverbandes Müllheim 
e.V. zur Verfügung. 

V H S  •  M u s i k s c h u l e

Ve r e i n s n a c h r i c h t e n

Nachbarschaftshilfe von den Jugendspielern des SV Weilertal 1926 e.V. 
In der Zeit vor Ostern haben unsere Jugend-
spieler der U10 bis U7 ( unsere Kleinsten die 
Bambini) gemalt, gebastelt und die Eltern 
haben Süßigkeiten gestiftet für die Bewohner 
und Angestellten des Pflegeheim Bethesda in 
Oberweiler, in dieser sehr schweren Zeit für Sie. 
  
Am Karsamstag war es dann soweit, alle wa-
ren mit backen, malen und basteln fertig und 
die Geschenke wurden von der Jugendleite-
rin des SVW der Leitung des Bethesda über-
geben, welche sich über die Aktion sehr freu-
te und sich herzlich bedankte. 

Aus gegebenem Anlass können wir noch kei-
ne Bilder mit den Bewohner und Angestellten 
machen, diese werden wir dann hoffentlich 
bald nachreichen können. 
  
Vielen lieben Dank den Kindern und Eltern ihr 
seid echt Klasse! 
  
Eure Michaela  
Jugendleiterin 

Auch finanzielle Unterstützung 
ist wichtig 
DRK-Kreisverband startet  
Corona-Spendenaufruf 
„Solidarisch gegen das Coronavirus - Zusam-
menhalt in schwierigen Zeiten“ lautet das 
Motto eines Spendenaufrufs des DRK-Kreis-
verbandes Müllheim e.V. in der aktuell 
schwierigen Zeit der Corona-Pandemie, die 
auch den DRK-Kreisverband Müllheim - wie 
jeden einzelnen - vor große Herausforderun-
gen stellt. 

Mitte März wurde ein Krisenstab ins Leben 
gerufen, der mehrmals wöchentlich tagt, 
sich über die aktuelle Situation bzw. Lage 
berät und die erforderlichen Maßnahmen 
beschließt. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
DRK-Rettungsdienstes sind in den Ret-
tungswachen Müllheim, Kandern und Bad 
Krozingen weiterhin rund um die Uhr im 
Einsatz. Ebenso die Mitarbeiter der rund um 
die Uhr besetzten Hausnotrufzentrale und 
des häuslichen Pflegedienstes. Für Personal 
und Patienten wurden die nötigen Schutz-
maßnahmen ergriffen. Die medizinischen 
Materialbestände werden täglich geprüft 
und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen 
zur Aufstockung eingeleitet. Das Hausnot-
ruf-Team kümmert sich weiterhin um die 
Hausnotruf-Teilnehmer mit seiner schnellen 
Hilfe auf Knopfdruck. Auch die ehrenamtli-
chen Helferinnen der DRK-Seniorenarbeit 
sind aktiv: Sie halten derzeit telefonisch 
Kontakt mit den Teilnehmern der DRK-Seni-
orenprogramme. 
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Doch die „Corona-Krise“ hat auch erhebliche finanzielle Auswirkun-
gen auf die Arbeit des DRK-Kreisverbandes. Denn der DRK-Kleider-
laden und die DRK-Tagespflege bleiben in der aktuellen Situation 
geschlossen und die DRK-Seniorenprogramme, die Gymnastik-Grup-
pen und die Erste-Hilfe-Kurse können vorerst nicht mehr stattfinden. 
Auch die Fahrzeuge des Fahrdienstes stehen derzeit still. Noch ist 
unklar, ob und in welchem Umfang die finanziellen Ausfälle bzw. 
Mehraufwendungen für Schutzmaterialien wie z.B. Atemschutzmas-
ken aufgefangen werden können. Durch die aktuelle Corona-Lage 
ist der DRK-Kreisverband auch mit neuen Aufgabenfeldern wie dem 
DRK-Einkaufsservice in Kooperation mit den örtlichen Hieber-Märk-
ten für die Bevölkerung da. Der Service ist kostenlos und wird rege 
genutzt.  

„Auch finanzielle Unterstützung ist in diesen schwierigen Zeiten für 
uns wichtig – Sie können uns helfen, auch wenn sie sich nicht eh-
renamtlich engagieren können“, betont Gerlinde Engler, die Kreisge-
schäftsführerin des Roten Kreuzes. Wer den DRK-Kreisverband Müll-
heim e.V. unterstützen möchte, kann dies gerne per Spende oder via 
Fördermitgliedschaft tun. Spenden sind online über die Homepage 
des DRK-Kreisverbandes (www.kv-muellheim.drk.de/jetzt-spenden.
html) oder über das Spendenkonto des DRK-Kreisverbandes bei der 
Volksbank Breisgau-Markgräflerland, IBAN DE25 6806 1505 0000 
6565 00, Stichwort „Solidarisch gegen Corona“ möglich. 
 
 

SV Weilertal 1926 e.V. verschiebt  
Generalversammlung 
Leider müssen auch wir aufgrund der aktuellen Situation unsere 
Generalversammlung vom 15. Mai 2020 in den Herbst schieben. Wir 
werden uns hier melden, wenn der neue Termin stattfinden kann. 

Alle Jubilare, die an der Generalversammlung geehrt werden, für Ihr 
langjähriges Engagement beim SV Weilertal, bekommen dann eine 
persönliche Einladung zugeschickt. 

Unsere Jubilare, die einen runden Geburtstag feiern in der jetzigen 
Zeit und die wir gerne mit einem Weinpräsent überrascht hätten, 
können wir nun leider auch nicht besuchen. Wir versprechen euch 
jedoch, das nachzuholen. 

Wir freuen uns auf Euch, wenn es wieder los geht und wir uns ge-
meinsam im Römerbergstadion treffen auf ein Bier und eine Stadi-
onwurst von unserem Clubheim- Team. 

Bleibt gesund und eurem Sportverein Weilertal treu...bis dann! 

Absage aller Veranstaltungen der Trachtenkapelle 
Badenweiler e.V. 
Auf Grund der Beschlüsse der Bundesregierung vom 15.04.2020 und 
die Verordnung zur Umsetzung in den einzelnen Bundesländer vom 
17.04.2020 zur Eindämmung der Coronapandemie hat die Trachten-
kapelle Badenweiler e.V. beschlossen, alle geplanten Veranstaltun-
gen bis zum 31.08.2020 abzusagen.  

Dies betrifft wie folgt: 
Sonntag, 10.05.2020 Maimarkt am Kurhaus, 
Montag, 01.06.2020 Mühlenhock an der Ölmühle Eberhardt in Oberweiler,
Samstag und Sonntag, 04.07. – 05.07.2020 Hock der Trachtenkapelle 
Badenweiler am Probelokal. 

Diese schwerwiegende Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen und 
hat für die Trachtenkapelle weitreichende Folgen. Um den Fortbe-
stand der Kapelle zu sichern, sowie die Ausbildung des Nachwuch-
ses zu fördern, sind wir auf die Einnahmen der Konzerte und Veran-
staltungen angewiesen. Der Wegfall der gesamten Veranstaltungen 
und Konzerte bringt uns in eine finanziell schwierige Situation.  

Schwerer wiegen aber die nun fehlenden Kontakte in der Gemein-
schaft und die Erfüllung unseres kulturellen Auftrags, der unseren 
Verein prägt. Und doch versuchen alle Musikerinnen und Musiker - 
trotz Corona -, ihre ehrenamtliche Arbeit zu erfüllen.  
  
Wir versuchen wie schon in den vergangenen Wochen, für Sie da 
zu sein. Wie zum Beispiel bei der Corona-Aktion „Musiker*innen für 
Deutschland“ spielten einzelne Musiker von zu Hause aus immer 
am Sonntag um 18.00 Uhr auf. Oder die kleinen Aktionen der Alb-
hornbläser, die in den Ortsteilen immer wieder versuchen, Sie liebe 
Mitbürger*innen, Gönner und Freunde der Kapelle mit Musik über 
diese schwierige Zeit hinwegzutrösten. Auch versuchen wir, den Un-
terricht für unseren Nachwuchs dank moderner Medien aufrecht zu 
erhalten.  
  
Die Trachtenkapelle wird natürlich Ihr weiteres Vorgehen immer 
wieder neu, gemessen an den offiziellen Beschlüssen der Regierung, 
überdenken und anpassen. Wir hoffen, dass wir Sie bald wieder un-
ter besseren Voraussetzungen bei einem Konzert oder einer Veran-
staltung zahlreich bei uns begrüßen dürfen.  

Wir wünschen Ihnen viel Kraft und bleiben Sie gesund 
Die Musiker*innen der Trachtenkapelle Badenweiler e.V. 

Blumen sind das Lächeln der Erde.
- Ralph Waldo Emerson - 
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Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald  
Sonderparkrechte für ambulante Pflegedienste in Zeiten der Coronakrise 
Untere Straßenverkehrsbehörde setzt Erlass des Landesministeriums im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald um 
  
Vorerst bis zum 14. Juni 2020 gelten auch im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Sonderparkrechte für ambulante Plege- und Betreuungs-
dienste. Auf Erlass des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg sind deren Bedienstete ohne bürokratisches Antrags- und Genehmigungs-
verfahren von folgenden Vorschriften der Straßenverkehrsordnung befreit: Parkverbot im eingeschränkten Haltverbot oder in Haltverbots-
zonen, Parken an Parkuhren und Parkscheinautomaten nur mit Parkschein, Verbot der Nutzung von Fußgängerzonen, Parken außerhalb der 
dafür gekennzeichneten Flächen in verkehrsberuhigten Bereichen und dem Verbot des Parkens auf Bewohnerparkplätzen. 
  
Die Ausnahmegenehmigungen umfassen sichtbar gekennzeichnete Fahrzeuge ambulanter Pflege- und Betreuungsdienste und sind dabei 
auf jeweils maximal zwei Stunden pro Parkvorgang begrenzt. Zum Nachweis ist eine Parkscheibe zu verwenden. Auch dürfen Dritte weder 
gefährdet noch erheblich behindert werden.  

I n f o r m a t i o n e n  v o m  L R A  B r e i s g a u - H o c h s c h w a r z w a l d

S o n s t i g e s

Start des Wander- und Freizeitbusses zum Haldenhof verschiebt sich
Saison kann wegen der Corona-Pandemie nicht wie üblich beginnen

Aufgrund der Corona-Pandemie verschiebt sich der für Freitag, 1. Mai 2020, geplante Start des Wander- und Freizeitbusses der Südwest-
deutschen Landesverkehrs-AG (SWEG) zum Haldenhof (Linie 111). Wann die Busse den Saisonstart nachholen können, ist derzeit noch nicht 
absehbar. Die Linie hätte dreimal täglich von Badenweiler über Schweighof nach Neuenweg Haldenhof und zurück fahren sollen. 

SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG
Rheinstraße 8
77933 Lahr
www.sweg.de 

Ende des  
redaktionellen Teils



Meine geliebte Frau, unsere liebe Mutter und Großmutter
ist gestorben.

Maria Ursula Charlotte Alexandra Herzog
geborene von Stockhausen
* 05.10.1930    † 08.04.2020

In Liebe
Dr. Hans Herzog

Dr. Klaus Herzog und Iris Herzog
mit Marc und Julian Herzog

Till Herzog und Claudia Herzog
mit Moritz, Constantin und Caroline Herzog
Eva Rall, geb. Herzog und Dr. Klaus Rall

mit Jan Rall und Annika Topitsch
Julia Rall

Jens Rall und Olivia Black

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

79410 Badenweiler-Sehringen, Am Farnbuck 2

Sanitäre Anlagen
Meisterbetrieb für
Gas- und Wasserinstallationen
Baublechnerei-Gasheizungen
T. 07632/892124

79410 Badenweiler



Bajrami’s Gartenpflege
Hausmeisterdienst und mehr...
Avni Bajrami   Unterer Kirchweg 15   79410 Badenweiler

Handy: 0175 / 525 09 67   E-Mail: gartenpflege@avni-bajrami.de
Professionelle Ausführung sämtlicher Gartenarbeiten  Hausmeisterdienst und mehr

Klein + Fein
2,5-Zi.-Whg., 1. OG, 68 m², m. gr. Balkon, kompl. neu ausgebaut 

mit neuer Einbauküche, im Zentrum von Badenweiler, 
ab sofort für Single, mtl. 690,- € KM + 130,- € NK zu vermieten.

Telefon 0175 - 2 44 64 22, Besichtigung vereinbaren

Thomas Friedmann
RECHTSANWALT
Fachanwalt für Erbrecht

Stöckmattenstraße 1
D-79541 Lörrach (Haagen)
Tel. + Fax 07621-1 62 67 46

th_friedmann@yahoo.de
www.anwalt.de/friedmann

Parkplätze vor dem Haus • Abendsprechstunden 
Hausbesuche nach Vereinbarung, sofern Sie mobilitätseingeschränkt sind

Kanzlei für Erbrecht
Wir machen nur Erbrecht!
Wir sind auch in der Krise für Sie da, wir beraten Sie
persönlich, telefonisch, per Email oder Skype/Zoom:

• Überprüfung Ihres Testamentes
• Errichtung neues Testament
• Nachlassplanung / Hausübergabe
• Vermeidung Erbschaftssteuer
• Vorsorgevollmachten
• Patientenverfügungen


